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Völkerrecht als Garantiefaktor: der Vertrag über die Beseitigung 
der Mittelstreckenraketen vom 8. Dezember 1987
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Ein wahrhaft historischer Moment: Mit dem Austausch der 
Ratifizierungsurkunden* wird der am 8. Dezember 1987 in 
Washington abgeschlossene Vertrag zwischen der UdSSR und 
den USA über die Liquidierung ihrer Raketen mittlerer und 
kürzerer Reichweite (im folgenden: INF-Vertrag)i in Kraft 
treten. Der so lang erwartete und erkämpfte Einstieg in die 
nukleare Abrüstung ist damit geschafft. Das in Vorbereitung 
befindliche Abkommen zwischen der UdSSR und den USA 
über die 50prozentige Reduzierung ihrer strategischen Offen
sivwaffen bei strikter Einhaltung des ABM-Vertrages von 
1972 und der Kampf um eine „dritte Null-Lösung“ markie
ren die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer kernwaffen
freien Welt.

Das Washingtoner Gipfeltreffen zwischen Michail Gor
batschow und Ronald Reagan, auf dem der INF-Vertrag un
terzeichnet wurde, hat gezeigt, daß Abrüstung keine reali
tätsfremde Zielsetzung ist. Die historische Bedeutung dieses 
Vertrages ergibt sich daraus, daß zum ersten Male in der 
Geschichte die völlige Vernichtung einer ganzen Kategorie 
von Kernwaffen der USA und der UdSSR unter Anwen
dung neuartiger und umfangreicher Kontrollmaßnahmen 
vereinbart worden ist. Der Vertrag beruht — wie es in seiner 
Präambel heißt — auf der Überzeugung beider Seiten, daß die 
in ihm enthaltenen Maßnahmen „zur Verringerung der 
Kriegsgefahr und zur Festigung des internationalen Frie
dens und der Sicherheit beitragen werden“. In ihm kommt 
die bereits auf dem Genfer Gipfeltreffen im November 1985 
formulierte gemeinsame Erkenntnis zum Ausdruck, daß ein 
Kernwaffenkrieg nicht zu gewinnen ist und für die ganze 
Menschheit verheerende Folgen hätte.

Im folgenden seien einige Überlegungen zum INF-Ver- 
trag aus völkerrechtlicher Sicht vorgetragen.

Die Pflicht zu Abrüstungsverhandlungen, die Ächtung 
der Kernwaffen und das Prinzip der Gegenseitigkeit

Im umfassenden System der internationalen Sicherheit 
kommt dem bestehenden wie dem zu schaffenden Völker
recht die Rolle eines wichtigen Garantiefaktors zu. Die Basis 
bilden dabei die Grundprinzipien des gegenwärtigen Völker
rechts, zu denen das in Art. 2 Ziff. 4 der UN-Charta fixierte 
Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt in den 
internationalen Beziehungen gehört. Aus dem Gewaltverbot 
läßt sich in Verbindung mit Art. VI des Vertrages über die 
Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen vom 1. Juli 19682 
eine allgemeine Pflicht zu Abrüstungsverhandlungen, insbe
sondere auf nuklearem Gebiet, ableiten.3 Eine Bezugnahme 
auf diesen Art. VI findet sich in der Präambel sowohl der 
SALT-Vereinbarungen4 als auch des INF-Vertrages.

Ebenfalls zum Bestand des gegenwärtigen Völkerrechts 
gehört das Verbot des Ersteinsatzes von Kernwaffen.3 * Dar
über hinaus läßt sich anhand der Bemühungen und Erklä
rungen der internationalen Gemeinschaft, der UNO, der Be
wegung „Juristen gegen Nuklearkrieg“ u. a. die Tendenz zu 
einer allgemeinen, umfassenden Ächtung der Kernwaffen 
feststellen. Es geht insbesondere um den präventiven Aspekt, 
darum, den Einsatz nuklearer Waffen unter allen Umständen 
zu verhindern. Deshalb muß gegen die Konzeption eines „le
gitimen“ Kernwaffeneinsatzes vorgegangen werden. Zu 
Recht hat die UN-Vollversammlung in ihrer Resolution 
42/42 E die Verpflichtung der Staaten zu Abrüstungsver-' 
handlungen mit einer Verurteilung von Nüklearkriegsdok- 
trinen verbunden.

Vor diesem Hintergrund und unter den Bedingungen des 
neuen politischen Denkens in den internationalen Beziehun
gen entwickelt sich m. E. die Pflicht der Staaten, Abrü
stungsverhandlungen zu führen, weiter zu einer Pflicht, Ver

einbarungen über die Liquidierung bzw. Reduzierung von 
Kernwaffen zu treffen. Das gilt insbesondere für solche Waf
fen, deren Existenz (bzw. die Androhung ihrer Anwendung) 
besonders destabilisierend wirkt. Deshalb hatte sich die po
litische und rechtliche Argumentation der Friedenskräfte 
gerade gegen diese unter den INF-Vertrag fallenden Kern
waffentypen (wie Pershing II und Cruise Missiles) gerichtet, 
obwohl deren Sprengkraft nur einen Bruchteil des nuklearen 
Gesamtarsenals ausmacht.

Verhandlungs-, Vereinbarungs- und Reduzierungspflicht 
können nur über einen Vertrag realisiert werden. Der INF- 
Vertrag demonstriert: „Ohne völkerrechtlich verbindliche 
Verträge sind Rüstungsstopp, Rüstungsbegrenzung und Ab
rüstung nicht durchzusetzen. “6 Auch das unterstreicht die 
aktuelle Bedeutung des Völkerrechts. Tragender Grundsatz 
für die Verhandlungen wie für die völkerrechtlichen Verein
barungen ist die Gegenseitigkeit (Reziprozität). Als deren 
Widerspiegelung hatte sich — vor allem im Zuge des SALT- 
Prozesses — das völkerrechtliche Prinzip der Gleichheit und 
der gleichen Sicherheit herausgebildet.7

Das elementare Erfordernis der Gegenseitigkeit und der 
Erhaltung des militärischen Gleichgewichts auf immer nie
drigerem Niveau verlangt, daß die bei einzelnen Rüstungs
arten entstandenen Ungleichgewichte und Asymmetrien abge
baut werden. Das bedeutet, daß — jeweils bezogen auf be
stimmte Waffensysteme — derjenige mehr abrüstet, der mehr 
hat, wobei natürlich „Kompensationen“ in Gestalt neuer 
„Nach“- oder Hochrüstung ausgeschlossen sein müssen.3 
Diese Zusammenhänge von Gegenseitigkeit, strategischem 
Gleichgewicht und asymmetrischer Rüstungsreduzierung lie
gen auch dem INF-Vertrag zugrunde.

Ausdruck von Reziprozität ist es schließlich, wenn die 
Sowjetunion ihre Raketen kürzerer Reichweite von den Ter
ritorien der DDR und der CSSR zurückzieht und dann liqui
diert; denn deren Stationierung geschah — wie seinerzeit 
ausdrücklich angekündigt — als Gegenmaßnahme gegen die 
Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen in 
Westeuropa. Bekanntlich erfolgte der Abzug der sowjeti
schen Raketen vom Typ OTR-22 (oder SS-12) vorfristig; auf 
dem Territorium der DDR begann er am 25. Februar und 
wurde am 19. März 1988 abgeschlossen. Das war eine einsei
tige Maßnahme der Sowjetunion, zu der keinerlei Verpflich-

• Bel Redaktionsschluß für dieses Heft (15. April 1988) war der 
Ratifizierungsprozeß noch lm Gange. - D. Red.
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